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RS OGH 1997/10/28 1Ob2297/96t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1997

Norm

ABGB §1063 C

KO §21 Abs1

Rechtssatz

Dem Masseverwalter steht im Konkurs über das Vermögen des Vorbehaltskäufers im Rahmen seines Wahlrechts auch

nach Sachübergabe der Rücktritt vom Vertrag nach § 21 Abs 1 KO o en, solange der Kaufpreis noch nicht zur Gänze

bezahlt wurde und der Eigentumsvorbehalt daher noch wirksam ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 2297/96t
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